
Nomos
4/2016
19. Jahrgang Dezember 2016
Seiten 155 –208
ISSN 1866-377X

Aus dem Inhalt

Fokus

Ausbau der Kinderbetreuung für Unter-Dreijährige

Kita-Plätze einklagen – ein Erfahrungsbericht� 155
Anne Schettler
Unerfüllte Betreuungswünsche trotz Rechtsanspruch?  
Eine empirische Analyse� 161
Christiane Meiner-Teubner
Der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung nach § 24 Abs. 2 
SGB VIII – Zur Durchsetzbarkeit von Sekundäransprüchen� 167
Vera Möller

Berichte und Stellungnahmen
Asyl und Gender� 181
Janna Wessels
Marie Luise Hilger� 187
Ulrike Schultz

Ausbildung
Sexismus in der juristischen Ausbildung.  
Ein #Aufschrei dreier Nachwuchsjuristinnen� 190
Lucy Chebout, Selma Gather, Dana-Sophia Valentiner

Intern
Nachruf auf Jutta Limbach� 199
Heide Pfarr, Lore Maria Peschel-Gutzeit

Termine
Save the date: Reproduktive Rechte: djb-Bundeskongress � 203

Porträt
„Auf Freiheit dressiert“: Dr. Melitta Büchner-Schöpf� 204
Ramona Pisal

Herausgeber:
Deutscher  
Juristinnenbund e. V.
Vereinigung  
der Juristinnen, 
Volkswirtinnen und 
Betriebswirtinnen

Zeitschrift des  
Deutschen  
JuristinnenbundesZ

Der Deutsche Juristinnenbund (djb) nimmt Einfluss auf aktuelle 
rechts- und sozialpolitische Fragestellungen. Sein Ziel ist die För-
derung der Wissenschaft durch Fortentwicklung des Rechts auf 
zwei wesentlichen Schwerpunktgebieten: der Gleichberechtigung 
und Gleichstellung der Frau in Gesellschaft, Beruf und Familie 
sowie der rechtlichen Absicherung der Lebenssituation von Kin-
dern und alten Menschen. Hierzu arbeitet der djb mit anderen 
Vereinigungen auch auf internationaler Ebene zusammen. 2000 
leistete der djb einen entscheidenden Beitrag zur Gründung der 
European Women Lawyers Association (EWLA).

Ständige Kommissionen des djb erarbeiten Stellungnahmen und 
Rechtsgutachten zu Themen wie:

n	 Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht
n	 Zivil-, Familien- und Erbrecht, Recht anderer  
	 Lebensgemeinschaften
n	� Strafrecht (einschließlich der Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und Kinder)
n	 Recht der sozialen Sicherung, Familienlastenausgleich
n	 Verfassungsrecht, Öffentliches Recht, Gleichstellung
n	 Europa- und Völkerrecht

Aktivitäten
Die Mitglieder des djb profitieren von der Vernetzung und vom 
intensiven Wissensaustausch über gegenwärtige Rechtsfragen – 
etwa in überregionalen Seminaren, Vorträgen oder auf wissenschaft-
lichen Konferenzen. Eine Vielzahl weiterer Veranstaltungen auch auf 
regionaler Ebene ermöglicht außerdem den persönlichen und beruf-
lichen Erfahrungsaustausch. Der djb wirkt durch Stellungnahmen 
und die Teilnahme an Anhörungen in Verfahren vor dem Bundesver-
fassungsgericht und den obersten Gerichten der Länder mit. Er wen-
det sich mit Anregungen und Kritik an die Parlamente, Regierungen 
und Verwaltungen des Bundes und der Länder sowie an die Medien. 
Er wird regelmäßig zu aktuellen Gesetzvorhaben gehört. 

Veröffentlichungen
Der Verband gibt verschiedene Publikationen heraus, darunter die 
„Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes“ (djbZ) und eine 
Schriftenreihe zu aktuellen frauenrechtspolitischen Fragestel-
lungen. Das 2005 erschienene „Juristinnenlexikon“ dokumentiert 
die persönliche und berufliche Geschichte „früher“ Juristinnen. 
Auf der Internetseite www.djb.de sind alle Arbeitsergebnisse 
abrufbar, daneben vermittelt sie einen Eindruck vom vielfältigen 

Deutscher Juristinnenbund e. V. 
Ein Netzwerk mit Einfluss

Verbandsleben. Die djb-Stellungnahmen belegen, warum und auf 
welchen Gebieten es auch heute noch unbedingt notwendig ist, die 
Gesetzgebung im Interesse von Frauen, Kindern und älteren 
Menschen mit frauenspezifischem und juristisch-fachlichem Blick 
zu begleiten. In Anerkennung hervorragender rechts- oder wirt-
schaftswissenschaftlicher Arbeiten vergibt der djb alle zwei Jahre 
den Marie-Elisabeth-Lüders-Wissenschaftspreis. 

Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft ist interessant für Juristinnen und Wirtschaftswis-
senschaftlerinnen, die sich mit Gesetzgebung, Frauenrechtspolitik 
und verwandten Themen befassen. Dies gilt ebenso, wenn sie diese 
Arbeit unterstützen möchten, ohne selbst aktiv zu werden. Auch 
junge Juristinnen sind im Netzwerk des djb gut aufgehoben. Über 
eigene Stammtische und Mailinglisten tauschen sie sich bundesweit 
über Fragen rund um Ausbildung, Berufseinstieg und Karriere aus. 

„Der Deutsche Juristinnenbund war und ist das Netzwerk meiner 
Wahl, wenn es darum geht, aktiv auf das rechts- und frauenpoli-
tische Geschehen in Deutschland und Europa Einfluss zu nehmen. 
Beachtlich, was der Verband in den Jahrzehnten seines Bestehens 
geleistet und erreicht hat.“ (Dr. h. c. Renate Jaeger, unabhängige 
Schlichterin der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, ehema-
lige Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 
Straßburg, Richterin des Bundesverfassungsgerichts a. D.)

Geschichte des djb
Der djb kann auf fast ein Jahrhundert der aktiven Mitgestaltung 
rechtlicher Rahmenbedingungen zurückblicken: 1914 gründeten 
engagierte Juristinnen den „Deutschen Juristinnenverein“, der die 
Zulassung von Frauen zu juristischen Berufen erkämpfte, jedoch 
nach Hitlers Machtergreifung seine Arbeit einstellen musste. 1948 
fanden sich sieben engagierte Kolleginnen zur Nachfolgeorganisa-
tion des Deutschen Juristinnenvereins zusammen, die heute djb 
heißt. Zu den mittlerweile rund 2.800 Mitgliedern zählen u. a. Mi-
nisterinnen und Senatorinnen, Richterinnen des Bundesverfas-
sungsgerichts und an den obersten Bundesgerichten. Außerdem 
gehören zu ihnen zahlreiche in leitenden Positionen tätige Frauen 
in Wirtschaft, Justiz, Verwaltung und Wissenschaft.

Informationen zur Mitgliedschaft und Kontakt:
Deutscher Juristinnenbund, Bundesgeschäftsstelle, Anklamer Str. 
38, 10115 Berlin, Tel. +49 30 4432700, Fax +49 30 44327022, 
E-Mail geschaeftsstelle@djb.de, Web www.djb.de 
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Ausbau der Kinderbetreuung für Unter-Dreijährige: 
djb zieht Bilanz

Am 1. August 2013 trat der Rechtsanspruch auf frühkind-
liche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in der 
Tagespflege (§ 24 Abs. 2 SGB VIII) bundesweit in Kraft. Diese 
Ausweitung des Rechtsanspruches war (neben der Bedeutung 
für die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder) von großer 
gleichstellungspolitischer Relevanz. Es ist die öffentlich ge-
förderte Kinderbetreuung, die Frauen eine Erwerbstätigkeit 
oft erst ermöglicht. Die vom Deutschen Juristinnenbund e.V. 
(djb) in vielen rechtspolitischen Aktivitäten immer wieder 
angemahnte Verwirklichung der Gleichberechtigung in allen 
Lebensbereichen bedarf der Bereitstellung einer Betreuungsin-
frastruktur, die in Quantität und Qualität den Wünschen und 
Bedürfnissen von Müttern und Vätern in unterschiedlichen 
Lebenslagen entspricht. Grund genug für die Kommission 
Recht der sozialen Sicherung, Familienlastenausgleich, in 
diesem Heft eine Bilanz der Fortschritte des Ausbaus der 
Kinderbetreuung für die Unter-Dreijährigen zu ziehen. Be-
deutet der Rechtsanspruch wirklich, dass alle Kinder auch 
den gewünschten Betreuungsplatz erhalten? Aus sozialwis-
senschaftlicher Perspektive gibt Christiane Meiner-Teubner 
Antworten auf diese Frage und legt dar, dass es trotz einer 
enormen Ausbaudynamik und großer Akzeptanz der Kin-
derbetreuung in der Bevölkerung immer noch Familien gibt, 
die sich zwar einen Betreuungsplatz wünschen, aber aus ver-
schiedenen Gründen keinen haben. Der Anteil dieser Eltern 
variiert regional sehr stark und lag 2015 im bundesweiten 
Schnitt bei zehn Prozent.

Aus juristischer Sicht befassen sich Beiträge der Kom-
missionsmitglieder Anne Schettler und Vera Möller mit den 
Problemen der Durchsetzung des Rechtsanspruchs und der 
Sekundäransprüche, wenn die Bereitstellung eines geeigneten 
Betreuungsplatzes nicht (rechtzeitig) erfolgt. Anne Schettler 
berichtet von ihren Erfahrungen mit dem Einklagen von Kita-
Plätzen in Leipzig, einer Stadt in der immer noch Plätze feh-
len, und die Klage häufig schon deshalb notwendig ist, um 
noch rechtzeitig vor dem Wiedereinstieg nach der Elternzeit 
einen geeigneten Betreuungsplatz zu erhalten. Weil das Prinzip 
„Kita-Plätze hat man zu haben“ aber nicht dazu führt, dass 
die Plätze auch tatsächlich zur Verfügung stehen, sahen sich 
Gerichte in den letzten Jahren verstärkt auch mit Eltern kon-
frontiert, die Sekundäransprüche (Mehrkosten durch privat 
organisierte Betreuung, Verdienstausfall durch notwendiges 
Hinausschieben des Wiedereinstiegs in den Beruf) geltend 
machten. Vera Möller stellt in ihrem Beitrag die Debatte über 
die möglichen Anspruchsgrundlagen für diese Ansprüche dar. 
Aus frauenpolitischer Sicht bezeichnend ist, dass die Recht-
sprechung sich zum Teil besonders schwer tat, den Schaden 
durch Verdienstausfälle anzuerkennen. Bezogen auf die amts-
haftungsrechtliche Anspruchsgrundlage § 839 Abs. 1 BGB 
i.V.m. Art. 34 GG führte in einer vielkritisierten Entscheidung 
das Oberlandesgericht Dresden aus, die Drittbezogenheit der 
Amtspflicht sei nicht gegeben, denn der Rechtsanspruch auf 
den Betreuungsplatz sei ein Anspruch des Kindes und nicht der 
Eltern. Dieser Auffassung hat der Bundesgerichtshof in seiner 
Entscheidung vom 20. Oktober 2016 eine klare Absage erteilt 
und klargestellt, dass der Zweck der Amtspflicht auch der 
Schutz der Interessen der personensorgeberechtigten Eltern ist, 
der Einwand der Kapazitätserschöpfung den Anspruch nicht 
entfallen lässt und deshalb der nicht rechtzeitig zur Verfügung 
gestellte Kita-Platz grundsätzlich einen Schadensersatzanspruch 
begründen kann. Diese Diskussion über die Reichweite der 
Sekundäransprüche macht deutlich, wie wichtig die weitere 
frauen- und gleichstellungspolitische Aufmerksamkeit für das 
Thema Kindertagesbetreuung ist. 

Prof. Dr. Maria Wersig
Vorsitzende der djb-Kommission Recht der sozialen Sicherung, 
Familienlastenausgleich

Editorial
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